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3. Die Zweig- und Kombinatsinspektionen der Ar- 
beiter-und-Bauern-Inspektion

Unter den Bedingungen der Anwendung des öko
nomischen Systems des Sozialismus als Ganzes, 
der Durchsetzung einer einheitlichen prognostisch 
begründeten wissenschaftlich-technischen und öko
nomischen Politik in den Zweigen der Volkswirt
schaft sowie der mit der sozialistischen Konzentra
tion und Kooperation der Produktion verbunde
nen Bildung leistungsstarker Kombinate erhalten 
die Organe der Arbeiter-und-Bauern-Inspeklion in 
den Zweigen und Kombinaten eine größere Ver
antwortung.

Die bestehenden Zweiginspektionen bei den WB 
und gleichgestellten Wirtschaftsorganen sind wei
ter zu festigen. In den volkseigenen Kombinaten 
der zentral- und bezirksgeleiteten Wirtschaft sind 
Kombinatsinspektionen der Arbeite'r-und-Bauern- 
Inspektion zu bilden, die in der Regel hauptamt
lich geleitet werden.

Die Zweig- und Kombinatsinspektionen konzen
trieren ihre Kontrolltätigkeit auf die Durchfüh
rung strukturbestimmender Aufgaben, die Durch
setzung der Grundsätze einer modernen Wissen
schafts- und Wirtschaftsorganisation und die kom- 

„plexe Automatisierung in Verbindung mit dem 
Kampf um Pionier- und Spitzenleistungen. Mit der 
Verwirklichung dieser Aufgaben werden sie zu 
entscheidenden Gliedern im System der Ar- 
beiter-und-Bauern-Inspektion bei der Durchfüh
rung komplexer systemorientierter Kontrollen. Die 
ständige Erhöhung des Niveaus ihrer Arbeit zur 
Sicherung einer qualifizierten Kontrolltätigkeit ist 
eine vordringliche Aufgabe des Komitees der Ar
beiter-und-Bauern-Inspektion.

Zur Gewährleistung einer komplexen Kontroll
tätigkeit und Einflußnahme auf die Durchführung 
der Beschlüsse sind die Zweig- und Kombinatsin
spektionen verpflichtet, mit den Bezirks-, Kreis- 
und Stadtkomitees der Afbeiter-und-Bauern-In- 
spektion eng zusammenzuarbeiten und sie vor al
lem über die Kontrollergebnisse zu informieren, 
die den Verantwortungsbereich der örtlichen Or
gane der Staatsmacht betreffen.

Zur Sicherung der zentralen Kontrollaufgaben des 
Komitees der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion ar
beiten die Zweig- und Kombinatsinspektionen mit 
den Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion ihres Zweiges bzw. Kombinates, aufga- 
ben-, problem- und zeitbezogen direkt zusammen 
und geben ihnen bei der Kontrolltätigkeit und der 
weiteren Festigung und Entwicklung der Koniroll
kollektive an Ort und Stelle operative Hilfe und 
Unterstützung.

Die Zweig- und Kombinatsinspektionen sind Kol
lektivorgane, deren Mitglieder für die Dauer von 
2 Jahren in Versammlungen der Werktätigen ih
res Arbeitsbereiches gewählt werden. Als Mitglie
der können vorgeschlagen und gewählt werden:

hervorragende Arbeiter, Ingenieure. Wissen
schaftler und Ökonomen des betreffenden Zwei
ges bzw. Kombinates sowie Vertreter von staat
lichen Kontrollorganen und gesellschaftlichen 
Massenorganisationen in den WB und Kom
binaten.

Die Zweig- und Kombinatsinspektionen in der 
zentralgeleiteten Wirtschaft unterstehen dem Ko
mitee der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und 
sind ihm rechenschaftspflichtig.

Die Kombinatsinspektionen in der bezirksgeleite
ten Wirtschaft unterstehen den Bezirkskomitees 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und sind ih
nen rechenschaftspflichtig.

4. Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
speklion und die Volkskontrollausschüsse

Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion in den Betrieben und Einrichtungen sowie 
die Volkskontrollausschüsse in den Städten und 
Gemeinden bilden die ehrenamtliche Basis der Ar
beiter-und-Bauern-Inspektion.

Den Kommissionen der Arbeitcr-und-Bauern-In- 
spektion und den Volkskonlrollausschüsscn wird 
die Aufgabe gestellt, in verstärktem Maße Werk
tätige in ihre Kontrolltätigkeit über die Durch
führung der Beschlüsse der Partei- und Staats
führung einzubezichcn und somit eine täglich 
wirkende Volkskontrolle auszuüben.

Die Bildung von Kommissionen der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion in den Betrieben, an Universi
täten, Technischen Hochschulen und Fachschulen 
sowie in anderen Einrichtungen ist weiterzufüh
ren. Die Bildung und Stärkung der Kommissionen 
hat vorrangig in den Betrieben zu erfolgen, in de
nen bedeutende strukturpolitisehc Aufgaben zu lö
sen sind.

Die Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion in den zentral- und örtlichgeleiteten Be
trieben und Einrichtungen unterstehen den zu
ständigen Leitungen der Parteiorganisationen der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
den betreffenden Kreis-, Stadt- bzw. Stadtbezirks
komitees der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion. Sie 
sind ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig. Ent
sprechend den örtlichen Bedingungen können 
Kommissionen der Arbeiter-und-Bauern-Inspek
tion in kleinen örllichgeleiteten Betrieben einem 
Volkskontrollausschuß unterstellt werden.


